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Stadt Bitterfeld-Wolfen 
Stadtrat  

 

Beschlussantrag Nr. : 186-2012 
  
 
   aus öffentlicher Sitzung 
 
 
 
Einreicher: Oberbürgermeisterin
Verantwortlich für die Umsetzung: SB Grünflächen

 
 
 
Beratungsfolge 

Gremium Termin J N E 

Wirtschafts- und Umweltausschuss 09.10.2012    
Ausschuss für Recht, Ordnung, Verkehr und 
Bürgeranfragen 

16.10.2012    

Haupt- und Finanzausschuss 18.10.2012    
Stadtrat 24.10.2012    
Stadtrat 05.12.2012    

    
 
 
Beschlussgegenstand: 
1. Änderungssatzung zur Satzung zum Schutz, zur Erhaltung und Pflege des Baumbestandes in der Stadt 
Bitterfeld-Wolfen vom 18. 6. 2012 
 
Antragsinhalt: 
Der Stadtrat beschließt die 1. Änderungssatzung zur Satzung zum Schutz, zur Erhaltung und Pflege des 
Baumbestandes (Baumschutzsatzung) vom 18.06.2012 gemäß Anlage. 
 
 
  
 
Begründung: 
 
Obwohl Alleen und Baumreihen an Straßen gemäß gültigem Bundes- und Landesnaturschutzgesetz unter 
besonderem Schutz stehen, sollte dem Wunsch des Ortschaftsrates Bitterfeld entsprochen werden, dass 
straßen- und platznamengebende Bäume noch einen zusätzlichen Schutz erhalten. 
Fällungen von straßennamengebenden Bäumen in den zurückliegenden Monaten unterstreichen die 
Aufnahme dieser Regelung in die Baumschutzsatzung. 
Um Differenzen mit dem Bundeskleingartengesetz zu vermeiden, sollten wie auch in anderen Städten Bäume 
in Parzellen von Kleingartenvereinen nicht unter diese Satzung fallen. 
  
 
Grundlagen für den Beschlussantrag  (Gesetze, Ordnungen, Beschlüsse): 
 
§§ 6 und 44 Abs. 3 Nr. 1 GO LSA, §§ 15 und 34 NatSchG LSA, §§ 20, 22 und 29 BNatSchG 
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Welche Beschlüsse wurden zu dieser Problematik bereits gefasst 
(Beschlussnummer/Jahr)? 073-2012 vom 06.06.2012   
 
Welche Beschlüsse sind 
a) zu ändern?   keine 
b) aufzuheben? keine 
(Beschlussnummer/Jahr)? 
 
Die Behindertenfreundlichkeitsprüfung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben (EU-, Bundes- und 
Landesrecht) 
 
0   wurde durchgeführt 
 
0   ist nicht notwendig 
 
 
 
  
 
 
Welche finanzielle Auswirkungen ergeben sich: 
a) einmalig: keine 
b) als Folgekosten (nach Jahresscheiben)       
c) Haushaltsstelle, Sachkonto, Produkt:       
      
  
 
 
 
              
Unterschrift der Einreicherin /des Einreichers zur 
Vorlagennummer: 186-2012 
 
Anlagen: 
Änderungssatzung 
  
 
 


